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Beschlüsse: 
 
30.01.2012 Stadtvertretung 

026/StV/2012 26. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 

1. Die Aufgaben der Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze einschließlich 
der Unterhaltung der Anlagen der Straßenentwässerung werden bei der Schweriner 
Abwasserentsorgung zusammengefasst.  

2. Innerhalb des Eigenbetriebs wird zur Erfüllung der unter 1. genannten Aufgaben im 
Rechnungswesen ein zusätzlicher Bereich für die Straßenentwässerung gebildet. 

3. Auf den Eigenbetrieb werden zum Stichtag 01.01.2012 die in der Anlage 1 
bezeichneten Vermögensgegenstände übertragen. Die Übertragung erfolgt 
entgeltlich zu Restbuchwerten, wobei in Höhe des Entgeltes durch die 
Landeshauptstadt Schwerin ein Investitionszuschuss gewährt wird. In Höhe des 
Investitionszuschusses (entspricht dem Gegenwert der übertragenen 
Vermögensgegenstände) ist damit ein Sonderposten zum Anlagevermögen: 
Empfangene Ertragszuschüsse zu bilden. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei einer Stimmenthaltung beschlossen 
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Optimierung der Straßenentwässerung in der Landeshauptstadt Schwerin 
 


